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B E G R Ü N D U N G  
 

zur 2. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7/6, 
 

in Kraft getreten am 10.12.1974 
 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.12.1972 beschlossen, für das Gebiet 
 

Hubertusstraße von Ecke Jakobstraße, Siegblick, Fußweg zum 
BAB-Parkplatz, BAB in nördlicher Richtung bis Amselsteg, Am-
selsteg, Lerchenweg, Hubertusstraße in westlicher Richtung bis 
Jakobstraße, Jakobstraße bis Ausgangspunkt 

 
den Bebauungsplan Nr. 7/6 erneut aufzustellen. 
 
Das Plangebiet ist in dem z.Zt. gültigen übergeleiteten Flächennutzungsplan als landwirt-
schaftliche Fläche und Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Aufstellung eines bebau-
ungsplanes wurde erforderlich, um dem steigenden Baulandbedarf nachzukommen, ein 
städtebaulich geordnete Bebauung und eine ordnungsgemäße Erschließung des Gebietes 
zu gewährleisten.  
 
Die vorgeschriebene Bauverbotszone an der BAB gem FStrG § 9 (1) wurde berücksichtigt. 
 
Der Stadt Siegburg werden unter Zugrundelegung der z. Zt. geltenden Preise und ohne Be-
rücksichtigung der Anliegerleistungen für die städtebauliche Maßnahme folgende Kosten 
entstehen: 
 
Grunderwerbskosten ca.    80.000,00 DM 
Baukosten für öffentliche Verkehrsflächen  ca.  450.000,00 DM 
Kanalbaukosten ca.  400.000,00 DM 
 
Insgesamt: ca.  930.000,00 DM 
 
Aufgestellt: 
Siegburg, den 4. Dezember 1972 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Land 
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